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Dieses Blatt dient Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen 
finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen 
Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Kranken-Zusatzversicherung für stationäre Heilbehandlungen.
Die Tarife KlinikSTART, KlinikPLUS und KlinikTOP1 gibt es jeweils in zwei Varianten, mit und ohne Sonderbedingungen (z. B. KlinikSTARTpur und Kli-
nikSTART). Die Beiträge der Tarife mit Sonderbedingungen (KlinikUNFALLpur, KlinikSTARTpur, KlinikPLUSpur und KlinikTOP1pur) beinhalten keine 
Alterungsrückstellungen.

Was ist versichert?
Tarife KlinikUNFALLpur, KlinikSTART, KlinikSTARTpur, 
KlinikPLUS, KlinikPLUSpur, KlinikTOP1 und KlinikTOP1pur:
✔✔ 100 % für das Zweibettzimmer 
✔✔ 100 % für wahlärztliche Behandlung
✔✔ 100 % für freie Krankenhauswahl
✔✔ Ersatz-Krankenhaustagegeld bei Verzicht auf die vorge-	

	 nannten Wahlleistungen
✔✔ 100 % gesetzliche Zuzahlung
✔✔ Optionsrecht
✔✔ Assistanceleistungen, beispielsweise: Anmeldeservice,	

	 Menüservice, Rooming-In, Vermittlung von Betreuungen, 	
	 berufliche Rehabilitation, Fahrdienst, Haushaltshilfe.
	 Im Tarif KlinikUNFALLpur werden die vorgenannten Leis-	
	 tungen nur erbracht, wenn die stationäre Heilbehandlung 	
	 auf einen Unfall zurückzuführen ist.
	 In den Tarifen KlinikSTART, KlinikSTARTpur, KlinikPLUS
	 und KlinikPLUSpur werden die vorgenannten Leistungen
	 nur erbracht, wenn die stationäre Heilbehandlung auf 	
	 einen Unfall oder auf bestimmte schwere Erkrankungen
	 zurückzuführen ist. Im Tarif KlinikPLUS entfällt diese Ein-	
	 schränkung ab dem 60. Lebensjahr.
Tarife KlinikTOP1 und KlinikTOP1pur zusätzlich:
✔✔ 100 % für das Einbettzimmer bei unfallbedingter statio-	

	 närer Heilbehandlung (sonst 45 EUR Selbstbeteiligung 	
	 je Tag; kann durch Hinzuversicherung des Tarifs EKH 45 	
	 ausgeglichen werden)
✔✔ 100 % für stationsersetzende ambulante Operationen

Was ist nicht versichert?
XX Heilbehandlungen, die nicht medizinisch notwendig sind.
XX Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungs-	

	 schutzes eingetreten sind.
XX Auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle.

Weitere Einschränkungen finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen insbesondere in § 5.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Es gibt Fälle, in denen der Versicherungsschutz eingeschränkt 
sein kann. Einschränkungen ergeben sich beispielsweise aus 
den nachfolgend genannten Umständen:
Tarife KlinikUNFALLpur, KlinikSTART, KlinikSTARTpur, Kli-
nikPLUS und KlinikPLUSpur:
!! Über den Höchstsätzen der geltenden Gebührenordnung 	

	 sind ärztliche Leistungen nicht erstattungsfähig.
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Wo bin ich versichert?
✔	 Die aufgeführten Leistungen werden bei stationären Heilbehandlungen in der Bundesrepublik Deutschland erbracht. 
✔	 Stationäre Heilbehandlungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind erstattungsfähig, sofern diese nachweislich auf einen nach 	
	 Versicherungsbeginn im Ausland eingetretenen Unfall oder eine im Ausland akut aufgetretene Erkrankung zurückzuführen sind.

Welche Verpflichtungen habe ich?
–	 Das Leistungsversprechen, das wir Ihnen geben, setzt voraus, dass wir Ihren Antrag sorgfältig prüfen können. Nur so ist sichergestellt,	
	 dass die kalkulierten Beiträge auch richtig bemessen sind. Deshalb ist es notwendig, dass Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung		
	 (im Regelfall mit Unterschrift des Antrages) die durch uns gestellten Fragen nach bestem Wissen sorgfältig, vollständig und wahrheits-	
	 gemäß beantworten.
−	 Bitte teilen Sie uns das Bestehen einer weiteren Krankenversicherung - auch einer gesetzlichen - bei einem weiteren Versicherer mit.
−	 Bei Eintritt des Versicherungsfalls erteilen Sie uns bitte jede Auskunft, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht 	
	 des Versicherers und ihres Umfangs erforderlich ist.
−	 Die Nichtbeachtung dieser Pflichten kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können 	
	 Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vom Vertrag lösen.

Wann und wie zahle ich?
–	 Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im 	
	 Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung.
−	 Sie können zwischen folgenden Zahlungsweisen wählen: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.
−	 Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Beitrag jeweils am Monatsersten fällig.
−	 Im Allgemeinen gilt das Lastschriftverfahren. Sie können uns den Beitrag aber auch überweisen.
−	 Bitte beachten Sie, dass die Nichtzahlung von Beiträgen zum Verlust des Versicherungsschutzes sowie zur Beendigung des Vertrages 
	 führen kann.
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Wann beginnt und wann endet die Deckung?
–	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeitpunkt, jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages und 	
	 nicht vor Ablauf evtl. Wartezeiten. 
−	 Das Versicherungsverhältnis ist grundsätzlich unbefristet, es gilt eine Mindestvertragsdauer von zwei Jahren.
−	 Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt wird.
−	 Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – im Regelfall mit der Beendigung des Versicherungsverhält-
	 nisses. 

Wie kann ich den Vertrag beenden?
–	 Der Vertrag kann von Ihnen jeweils zum Ende des Versicherungsjahres gekündigt werden, frühestens aber zum Ablauf der Mindestver-	
	 tragsdauer. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate.
−	 Zusätzlich zum oben genannten ordentlichen Kündigungsrecht haben Sie in bestimmten Fällen (z. B. bei einer Beitragsanpassung) auch 	
	 vorzeitig die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag zu kündigen.


